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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Stimmung in der Bevölkerung

Das Gottlieb Duttweiler Institut (GDI) hatte 2018 eine Studie zum freiwilligen
Engagement der Schweizer Bevölkerung veröffentlicht, über die in diversen
Tageszeitungen berichtet wurde. Denn seit einer Studie des Soziologen Robert Putnam
aus dem Jahr 2000 über die US-amerikanische Zivilgesellschaft stand auch in der
Schweiz die Vermutung im Raum, die Anzahl Menschen, welche Freiwilligenarbeit
leisteten, sei gesunken. Damals wurde der Fernseher für die sinkenden Zahlen
verantwortlich gemacht, heute sehe die Schweizer Presse gemäss GDI den Auslöser für
die rückgängige Bereitschaft, Freiwilligenarbeit zu leisten, nicht in den Fernsehern,
sondern in den Smartphones. Ebendieser Anschuldigung widerspricht nun die Studie
des GDI: Zwar habe in der Schweiz die Bereitschaft, in Vereinen und Organisationen zu
partizipieren, abgenommen, so der Leiter der Studie Jakub Samochowiec.
Zugenommen habe aber das Engagement im informellen Bereich. Denn durch die
Digitalisierung sei es einfacher geworden, passende und attraktive Formen von
gesellschaftlichem Engagement zu entdecken und auszuüben; sei es nun über eine
Jobbörse oder andere Dienstleistungsplattformen. Stellt man etwa Informationen auf
Wikipedia oder Hilfe zu spezifischen Themen per Video auf Youtube zur Verfügung, so
könne die Gesellschaft hieraus ebenfalls einen Nutzen ziehen. Plattformen wie Uber,
Airbnb und sogar Tinder böten laut der Studie auch Partizipationspotenzial, obschon
diese letztlich von profitorientierten Unternehmen geführt würden.
Auch wenn demnach etwa mit Airbnb nicht gemeinnützige, sondern in erster Linie
finanzielle Ziele verfolgt werden, ermögliche eine solche Plattform doch die Bildung
«informeller Netzwerke», wie die Studie festhält. Diese Netzwerke seien nebst den
Vereinen und den gemeinnützigen Organisationen wichtiger Bestandteil der
Zivilgesellschaft geworden, da eine freiwillige Vernetzung der Gesellschaft als «soziales
Schmiermittel» wirke und die «Grundlage für das Funktionieren von Markt und Staat»
bilde. Das Vertrauen der Bürgerinnenn und Bürger untereinander und jenes zum Staat
wird also der GDI-Studie zufolge mithilfe informeller Netzwerke gestärkt. Denn eine
Wohnung oder das Auto einer fremden Person anzubieten, benötige nicht nur ein
positives Rating auf entsprechenden Plattformen, sondern eben auch ein gewisses
Vertrauen in die Gesellschaft. Vertrauen in den Staat und das eigene Umfeld seien
wiederum eine wichtige Voraussetzung dafür, dass sich Menschen gemeinnützig
engagierten.
Die «DNA der Schweiz», wie Christophe Darbellay (cvp, VS) das Milizsystem der Vereine
laut Luzerner Zeitung einst nannte, sei aber gemäss derselben Zeitung tatsächlich nicht
in bester Verfassung. Der Mitgliederschwund mache sich bemerkbar und viele
Menschen beklagten sich deshalb über den Egoismus der jungen Generation, so die
Zeitung weiter. Andreas Müller, Mitautor der Studie, erklärte diesen Mitgliederschwund
derweil nicht mit Egoismus, sondern mit komplexen Veränderungen innerhalb der
Gesellschaft. Man sei mobiler geworden und heute weniger an einen Ort gebunden,
wodurch für viele Menschen beispielsweise Dorfvereine kaum mehr attraktiv
erschienen. Die Individualität und Flexibilität der neuen Generation führe dazu, dass
man sich nicht einer Gruppe verpflichten und dadurch unnötig einschränken lassen
wolle. Um das formelle, vereinsgebundene Engagement wieder zu stärken, sieht die
GDI-Studie derweil die Behörden und Vereine selbst in der Verantwortung: Es brauche
Vereine mit aktuelleren und auch globalen Themen. Zudem müsse Aufklärungsarbeit
geleistet werden, damit die Vorteile von formellem Engagement wie etwa das Sammeln
von Arbeits- und Lebenserfahrung oder das Gefühl von Zufriedenheit, wenn man der
Gesellschaft oder der Umwelt etwas zurückgeben könne, wieder vermehrt erkennbar
würden. 1

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 28.05.2018
CHRISTIAN GSTEIGER
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Institutionen und Volksrechte

Organisation der Bundesrechtspflege

Die GK hatte die Bewerbungsfrist für die Stelle einer neuen Bundesanwältin oder eines
neuen Bundesanwalts auf den 2. Oktober 2020 angesetzt. Es dauerte einige Zeit, bis
die Namen der Kandidaturen von der Presse eruiert worden waren – die GK wollte die
Zahl der Bewerbungen vorerst nicht bekannt geben; die Zeitungen schätzten, dass sich
rund sechs Bewerbungen eingefunden hätten. Der erste, der seine Bewerbung offiziell
in den Medien bestätigte, war Olivier Jornot, Staatsanwalt des Kantons Genf. Da lange
Zeit einzig die Kandidatur des Genfer Staatsanwaltes bekannt war, stand er im
Mittelpunkt des medialen Interesses. Im Tages-Anzeiger wurde Jornot als «Hardliner»
beschrieben und die NZZ wusste zu berichten, dass seine «kompromisslosen Methoden
[...] umstritten» seien, dass er sich aber nicht scheue, «den Mächtigen kräftig auf die
Füsse zu treten». Die Aargauer Zeitung betitelte Jornot als «'harte[n] Hund' mit
Beisshemmungen» und stellte seine Eignung in Frage. Thematisiert wurde auch ein
Disziplinarverfahren, das wegen einer «Partynacht» (NZZ) gegen ihn angestrengt
worden sei; «sein schillerndes Vorleben [sei] nichts für schwache Nerven», betonte die
Weltwoche. Er werde in seiner Heimat «mehr gefürchtet als geliebt». 

Ende Oktober 2020 gab die Subkommission der GK unter der Leitung von Sibel Arslan
(basta, BS) bekannt, dass die Kommission drei Kandidierende für eine erste Anhörung
ausgewählt habe – ohne jedoch Namen zu nennen. In einer Medienmitteilung Mitte
November liess die GK nach dieser ersten Anhörung verlauten, für zwei der drei
Kandidaturen ein Evaluationsverfahren durchzuführen. 
Einer der beiden verbliebenen Kandidierenden war Olivier Jornot, wie die Tribune de
Genève tags darauf zu berichten wusste. Die Zeitung empörte sich dabei über die
Deutschschweizer Presse, die nicht an Schlagzeilen gespart habe, um den Genfer zu
porträtieren, was in Bern in der Regel nicht gut ankomme. Jornot weise jedoch laut Le
Temps ein Profil auf, das «parfaitement à la description» des gesuchten neuen
Bundesanwaltes passe. 
Zudem gelangte die Information an die Presse, dass einige Mitglieder der GK beide
Kandidierenden als ungeeignet empfinden würden. Die NZZ kritisierte diese
Indiskretion, die letztlich erneut dem Ansehen des Amtes schaden werde. Andrea
Caroni (fdp, AR), Präsident der GK, sprach gar davon, Strafanzeige wegen
Amtsgeheimnisverletzung einzureichen. Schliesslich fand auch der Name der zweiten
Bewerbung den Weg in die Presse: Andreas Müller arbeitete seit 2011 für die
Bundesanwaltschaft. Der Tages-Anzeiger beschrieb den Deutschfreiburger als
«zurückhaltend, diskret, ja sogar als scheu». Er habe lange Erfahrung innerhalb der
Bundesanwaltschaft, könne aber keine Führungsqualitäten vorweisen. Da Müller in der
sogenannten «Affäre Tinner» verhindert habe, dass wichtige Akten geschreddert
wurden, betitelte der Tages-Anzeiger das Verfahren als einen «Zweikampf zwischen
dem 'Sheriff' und dem Aktenretter». 2

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 11.11.2020
MARC BÜHLMANN

Am 25. November 2020 nahm die GK die Resultate des externen Assessments für die
beiden Kandidaturen für die Stelle einer neuen Bundesanwältin oder eines neuen
Bundesanwalts zur Grundlage, das Verfahren neu aufzurollen und das Amt noch einmal
auszuschreiben. Keiner der beiden Kandidierenden – noch im Rennen wären Olivier
Jornot und Andreas Müller gewesen – bringe die nötigen Fähigkeiten mit, die es für das
Amt der Bundesanwaltschaft brauche. Es müsse eine Person mit langjähriger Erfahrung
sein, die Führungskompetenzen habe und geeignet sei, «Ruhe in eine Behörde zu
bringen, um die es in den letzten Jahren viel Wirbel gab», wie sich die Kommission in
ihrer Medienmitteilung äusserte. Neues Ziel sei es, dem Parlament in der
Frühjahrssession 2021 eine neue Kandidatur zu präsentieren. Zudem schlage man
zuhanden der Rechtskommission vor, das Rücktrittsalter für die
Bundesanwaltschaftsstelle auf 68 Jahre (von heute 65 bzw. 64) anzuheben. 
In der Presse wurde vermutet, dass eine Kombination aus beiden Personen «den
idealen Kandidaten ergeben» hätte (NZZ). Ob eine zweite Runde geeignetere
Kandidaturen bringen würde, stehe allerdings in den Sternen, vor allem auch dann,
wenn Details aus den Bewerbungen an die Öffentlichkeit gelangten, so die NZZ weiter.
Dies habe wohl auch damit zu tun, dass das Parlament selber die Wahlbehörde sei,
kritisierte die Aargauer Zeitung. Auch der Tages-Anzeiger bemängelte das Verfahren:
Die GK schreibe die Stelle lediglich aus, suche aber nicht aktiv nach geeigneten
Personen. Die mit dem Verfahren verknüpften Unsicherheiten würden dieses wohl noch
weiter verlängern, augurte die Westschweizer Zeitung Le Temps. Sie bezeichnete den
Entscheid überdies als Überraschung, da Olivier Jornot ein nahezu perfekt passendes

WAHLGESCHÄFT
DATUM: 25.11.2020
MARC BÜHLMANN
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Profil mitgebracht habe. Und auch die Tribune de Genève ärgerte sich über die negative
Presse, die Jornot erhalten habe: Man regle alte Fehden in der Öffentlichkeit, bevor die
Verantwortlichen überhaupt entschieden hätten. 
Andrea Caroni (fdp, AR), Präsident der GK, gab der Aargauer Zeitung zu Protokoll, dass
eine Wahlempfehlung einer der beiden Kandidierenden unverantwortlich gewesen
wäre. Christian Lüscher (fdp, GE) kritisierte allerdings, dass die Kommission ihre
Verantwortung nicht wahrgenommen habe: Die Deutschschweizer Presse habe sich –
unterstützt durch Indiskretionen der deutschsprachigen Mitglieder der Kommission –
gegen den Kandidierenden aus der Romandie eingeschossen. Lüscher dachte laut
darüber nach, die Wahl des Bundesanwaltes wieder dem Bundesrat zu überlassen, wie
dies bis 2010 der Fall gewesen war. 3

Föderativer Aufbau

Städte, Regionen, Gemeinden

Reto Lindegger, directeur de l'Association des communes suisses (ACS), associé au
consultant indépendant Andreas Müller, proposent la création d'un droit de
référendum communal contre les lois fédérales. Au même titre que les cantons, les
communes pourraient convoquer un référendum populaire au niveau national. A
l'échelon cantonal, sept cantons (BL, GR, LU, SO, TI, ZH, JU) offrent cette possibilité
pour les objets cantonaux. Le référendum serait validé si 200 communes réparties sur
15 cantons le demandent. Ce chiffre équivaut à 10% des communes recensées en Suisse
et est en moyenne le pourcentage de communes requis dans les sept cantons. La
proposition des auteurs a été portée aux chambres par Stefan Müller-Altermatt (pdc,
SO) au moyen d'une initiative parlementaire. 
Plusieurs raisons motivent cette requête. Les intérêts des communes ne seraient pas
considérés correctement par les instances supérieures. L'autonomie des communes et
leur marge de manœuvre seraient de plus en plus menacées, les causes en étant
l'augmentation de la complexité de leurs tâches, la judiciarisation et la centralisation
des compétences. Ces entités deviennent alors de simples organes d'exécution des
décisions prises par la Confédération et les cantons. Avec ce nouveau droit, elles
pourraient ainsi renforcer leur position au niveau national. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.09.2017
DIANE PORCELLANA
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